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Folterung (Luzerner Chronik des Die-
bold Schilling, 1513)

Vorbereitung auf Folterung (Bamber-
ger Peinliche Halsgerichtsordnung)

€ Während des Mittelalters 

war die Folter als Mittel zur 

Wahrheitsfindung oder zum 

Erpressen von Geständnissen 

eher die Ausnahme, als die 

Regel. In den großen Städten, 

wie Nürnberg, Regensburg 

oder Köln, wird sie ab dem 14. 

Jh., in Hamburg und Nördlin-

gen erst ab dem 16. Jh. ange-

wendet. Auf dem Land war die 

Folter völlig unbekannt. 

€ Vor der Einführung der Folter 

musste die Missetat von Zeugen 

bekundet werden, oder es wur-

de ein Gottesurteil verhängt. 

Beispiele dafür sind der Zwei-

kampf, die Wasserprobe (Ver-

senken in tiefem Wasser mit 

angebundenen Armen und Bei-

nen) oder die Feuerprobe (Bar-

fußlaufen über glühende Pflug-

scharen). Im 13. Jh. verbot die 

Kirche die Anwendung von 

Gottesurteilen, was sich aber 

erst im Laufe des späten Mittel-

alters durchsetzte. Grundsätz-

lich löste die Folter das Gottes-

urteil ab. Zu keinem Zeitpunkt 

war die Folter eine Strafe, sie 

blieb ein Mittel der Wahrheits-

findung.  

€ Man war sich im Mittelalter 

und der frühen Neuzeit der Will-

kürlichkeit der Folter bewusst. 

Die „Peinliche Reichsgerichtsor-

dung“ Karl V. (1532) legt viel 

Wert auf die Begrenzung. Des-

wegen fand diese auch unter 

strengen Auflagen und vor vie-

len Zeugen während der Ge-

richtsverhandlung statt. Ritter, 

Adlige und wohlhabende Bür-

ger waren von der Tortur aus-

genommen.In Nürnberg gab es 

eine Folterkammer in den Loch-

gefängnissen, das war aber die 

Ausnahme. Auf mittelalterli-

chen Burgen sind Folterkam-

mern so gut wie nie nachzuwei-

sen. In der frühen Neuzeit sind 

sie nur dann auf Befestigungen 

zu finden, die eine Funktion als 

Amtsburg und damit eine Ver-

waltungsfunktion hatten.

Folter und
Wahrheitsfindung

€ Nachweise für Folterungen 

auf der Burg Streitberg, die ab 

der frühen Neuzeit die Funktion 

eines Amtssitzes hatte, finden 

sich dagegen nicht. 

€ Übliche Folterinstrumente 

waren die Streckbank, die Dau-

men- und Beinschrauben oder 

das Ausbrennen der Achselhöh-

len. Viele furchteinflößende 

Methoden wie das Einschließen 

in eine Eiserne Jungfrau sind 

eine Erfindung des 19. Jahrhun-

derts. 

€ Brutal und willkürlich wurde 

die Folter erst im 16./17. Jh. wäh-

rend der Hexenverfolgungen, 

wie z.B. in Bamberg. Hexenpro-

zesse gab es im Mittelalter aber 

nur vereinzelt und fanden auch 

in der Neuzeit in aufgeklärten 

Städten wie Nürnberg, Ham-

burg oder Duisburg überhaupt 

nicht statt.


